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Ausgangslage und Vorgehen

In der Gemeinde Egerkingen ist eines der Legislaturziele des Gemeinderates die flächendecke Einfüh-
rung von Tempo-30-Zonen auf dem Gemeindegebiet. 

Eine erste Grobanalyse mit Massnahmen mit Zonenabgrenzung wurde bereits 2004 erstellt. Das Pro-
jekt wurde jedoch nicht weiterverfolgt.Nun wurde die Umsetzung der Tempo-30-Zonen wieder in An-
griff genommen. 

Aufgrund der langen Zeitspanne seit der Erstellung der Grobanalyse wurde dieses aktualisiert und mit 
begleitenden Geschwindigkeitsmessungen und einer Auswertung von aktuellen Unfalldaten ergänzt. 
Vor allem hinsichtlich der Bewertung von allfällig notwendigen Begleitmassnahmen ist eine aktuali-
sierte Bewertung spezifischer Konfliktpunkte/-situationen und insbesondere der neuralgischen 
Punkte sinnvoll. 

Zur Beantwortung der daraus entstandenen Fragenkomplexe wurde ein etappiertes Vorgehen ge-
wählt: Eine Analyse der bestehenden Nutzungs- und Verkehrsmerkmale der Gemeinde Egerkingen 
(Strassentypen, Strassenquerschnitte, Temporegime, Knoten, Verkehrsberuhigungsmassnahmen, 
ÖV-Haltestellen,Fussgängerstreifen, Einkauf, öffentliche Gebäude) dient der sinnvollen Abgrenzung 
der T-30-Zonen. Eine Auswertung von Unfällen und Verkehrsmessungen (Unfallkarte, Geschwindig-
keitsmessungen) zeigt bestehende Sicherheitsdefizite auf. Daraus wurde dann der Handlungsbedarf 
abgeleitet. Als nächsten Schritt wurde dann ein generelles Massnahmenkonzept erarbeitet, welches 
die empfohlenen Stossrichtungen aufzeigt. 

Im allgemeinen Planungsablauf wurden folgende Thematiken angegangen:
- Konfliktstellen
- Zonenabgrenzung
- bestehenden Signalisationen (z.B. Teilfahrverbote)
- Ausführungsstandard
- Kosten

Während des ganzen Prozesses der Ausarbeitung der Massnahmen ist die Einbindung der Bevölke-
rung sehr wichtig, da die getroffenen Massnahmen schlussendlich von ihr getragen und akzeptiert 
werden müssen. Durch eine Mitwirkung wird  die Meinung der Bevölkerung eingeholt und allfällige 
Verbesserungsvorschläge aufgenommen.

Grundsätze und Stossrichtungen

In der Verordnung über die Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen werden in Abschnitt 2 Grundsätze 
zu verkehrsrechtlichen Massnahmen und zur Gestaltung des Strassenraums festgelegt. Zur Durch-
setzung des angestrebten Geschwindigkeitsniveaus und der Sicherheitsziele werden aufbauend auf 
die Verordnung folgende Begleitmassnahmen als notwendig erachtet:

_ Zur Verdeutlichung des Übergangs vom übergeordneten Strassennetz in die Tempo-30-Zone sind  
 an den Einmündungen Torsituationen zu erstellen. Bei Zufahrten von untergeordneter Bedeutung  
 (z. B. von ausserhalb des Baugebietes) in die Tempo-30-Zone sind Zonensignale ausreichend.

_ Bei den Knoten ist die Wahrnehmbarkeit der Knotenbereiche und der Vortrittsregelung     
 (Rechtsvortritt) sicherzustellen. Überdimensionierte sowie schleifende Einmündungen sind nach  
 Möglichkeit in ihrer Linienführung zu verbessern (evtl. baulich). Die daraus resultierenden 
 „Restflächen“ können dem Fussverkehr als nützliche und sichere Bereiche mit 
 verbesserten Sichtbeziehungen dienen.

_ Die fehlende Kammerung bei linearen und / oder überdimensionierten Strassenzügen ist durch  
 Anordnung horizontaler Versätze  zu erreichen. Damit wird eine räumliche Strukturierung / 
 Kammerung des Verkehrs erzielt. Die Problematik der direkt an die Fahrbahn grenzenden 
 privaten Grundstückserschliessungen lässt sich mit neu zu schaffenden Übergangsbereichen 
 entschärfen.

_ Die vorhandenen Fussgängerstreifen sind grundsätzlich zu entfernen. Die Aufhebungen sind im
 konkreten Fall (z.B. bei Schulen, Krippen, Heime, etc.) detailliert zu prüfen und allfällige 
 Ersatz- bzw. Unterstützungsmassnahmen zu evaluieren. Bestehende Leitlinien sind zu entfernen.

_ Die geplanten Massnahmen in der Nähe von Schulen und auf den Schulwegen müssen auf die 
 Bedürfnisse der Kinder angepasst sein (Körpergrösse, Wahrnehmungs- und Beurteilungs-
 vermögen, Aufmerksamkeit). Die Autofahrenden müssen auf die Präsenz von Schulkindern 
 aufmerksam gemacht werden. Eine einheitliche Gestaltung der schulnahen Strassen 
 ermöglicht einen Wiedererkennungseffekt für alle Verkehrsteilnehmenden

Legende

 Bestehend Tempo 40 km/h 

 HVS / Hauptverkehrsstrassen

 SS / Sammelstrassen

   Erschliessungsstrassen 

 ÖV-Haltestelle

 Öffentliche Gebäude/Einrichtungen

 Einkauf

 Parkplätze

 Trottoirüberfahrt  

 Trottoirüberfahrt mit Defizit

  Vortrittsentzug (inkl. Stopptafel)

 Breiter Querschnitt/ F ehlende Kammerung/ 

 Geradliniger Strassenzug

 Überdimensionierter Knoten

 Knoten: Schlechte Wahrnehmbarkeit/

 Sichtproblem / Vortritt unklar 

 Einbahn

 Bedingtes Fahrverbot (zum Teil nur LW)   

 Bedingtes Fahrverbot LW/ BUS

 Bedingtes Fahrverbot MIV/ Motorräder

 Bedingtes Fahrverbot MIV/ Motorräder/ Mofa

 Vorhandene Verkehrsberuhigungsmassnahme

 Verkehrsberuhigungsmassnahme mit Defizit

 Fussgängerstreifen

 

  

                                   

   
Beschreibung

Im Folgenden werden Merkmale der Gemeinde Egerkingen 

beschrieben, die für die Planung vonTempo-30 Zonen von 

Bedeutung sind. 

 

Die flächendeckende Markierung von Fussgängerlängsstreifen 

ist besonders auffällig (nicht im Plan dargestellt). Diese bewirkt 

bereits heute eine optische Einengung der betreffenden Stras-

senzüge, genügt allerdings nicht um die angestrebte Geschwin-

digkeitsreduktion zu erreichen. Knotenpunkte sind zum Teil 

grosszügig dimensioniert, schlecht einsehbar oder Vortrittsrege-

lungen sind aufgrund baulicher Defizite unklar. Hier müssten 

entsprechende Anpassungen erfolgen. In der Bleumattstrasse 

befinden sich verkehrsberuhigende  Massnahmen. In der 

Krummackerstrasse befindet sich lediglich eine optische 

(Markierungen) Kammerung. Diese sollte baulich ergänzt 

werden. Darüberhinaus wurden besonders breite Strassenzüge 

identifiziert, bei denen bauliche Massnahmen notwendig werden, 

um eine notwendige Kammerung in der Tempo-30 Zone zu 

erreichen. 
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Nutzungs- und Verkehrsmerkmale Anhang A
Egerkingen, Einführung von Tempo-30-Zonen in Quartieren

N

Gemeinde-
verwaltung 
/ Polizei

Kleinfeld-
schulhaus

Mühlematt-
schulhaus /
Feuerwehr

Bahnhof 

Kirche

Schwimmbad 

Kirche 

Friedhof

Alterszentrum

Coop

Gäupark

Einkauf Diverses

Post

 Unfälle

 Unfallschwerpunkt

 Unfall ohne Verletzte

 Unfall mit Verletzten

 Unfall mit tödlich Verunfallten

 Unfallart 1 (geschwindigkeitsrelevant)

 Unfallart 2 (nicht geschwindigkeitsrelevant)

    

            

Unfälle

Unfal

Unfal

Vd: 29 km/h

V85: 23 km/h

HG: 53 km/h

Messpunkt 1a

1b

1a

V-Messungen

 Geschwindigkeitsmessung ausserhalb T 30-Zone

 (richtungsgetrennt,  VSig 50km/h)

 Messung vom 20.03 - 27.03.2017 

 Messung vom 27.03 - 03.04.2017

Abkürzungen

Vd Mittel aus allen Geschwindigkeiten

V85 Geschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht

 überschritten wird

HG Höchstgeschwindigkeit

DTV          Durchschnittlicher täglicher Verkehr

MFZ Motorisierte Fahrzeuge

* Verkehrsmenge eventuell durch Baustelle auf

 Martinsstrasse beeinflusst  

Vd: 29 km/h

V85: 23 km/h

HG: 53 km/h

Messpunkt 5a

Beschreibung

Die dargestellten Unfälle wurden in der Gemeinde Egerkingen 

während des Beurteilungszeitraums 2012 bis 2016 innerhalb 

potenzieller T-30- Zonen gemeldet und polizeilich erfasst.

Allfällige polizeilich nicht registrierte Unfälle sowie Beinahe-

Unfälle sind nicht bekannt und stehen für die Beurteilung 

demzufolge nicht zur Verfügung. Parkierungsunfälle wurden 

ebenfalls ausser Acht gelassen.   
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Auswertung Unfälle / Verkehrsmessungen Anhang B
Egerkingen, Einführung von Tempo-30-Zonen in Quartieren

N

DTV:1'218 MFZ

20.03-27.03.17:
8'523 MFZ

Vd: 40 km/h

V85: 49km/h

HG: 77 km/h

Messpunkt 1a

Vd: 40km/h

V85: 48 km/h

HG: 71 km/h

Messpunkt 1b

DTV:5'895 MFZ

20.03-27.03.17:
41'268 MFZ

Vd: 46 km/h

V85: 53 km/h

HG:115 km/h

Messpunkt 2a

Vd: 47 km/h

V85: 54 km/h

HG: 97 km/h

Messpunkt 2b

DTV:1'488 MFZ

20.03-27.03.17:
10'416 MFZ

Vd: 36km/h

V85: 45 km/h

HG: 82 km/h

Messpunkt 3a

Vd: 36km/h

V85: 45 km/h

HG: 76 km/h

Messpunkt 3b

DTV:634 MFZ

20.03-27.03.17:
4'436 MFZ

Vd: 34 km/h

V85: 42 km/h

HG: 66 km/h

Messpunkt 4a

Vd: 33 km/h

V85: 40 km/h

HG: 59 km/h

Messpunkt 4b

DTV:738 MFZ

27.03-03.04.17:
5'169 MFZ

Vd: 39 km/h

V85: 46 km/h

HG: 65 km/h

Messpunkt 5a

Vd: 38 km/h

V85: 44 km/h

HG: 59 km/h

Messpunkt 5b

DTV:151 MFZ

27.03-03.04.17:
1'055 MFZ

Vd: 32 km/h

V85: 42 km/h

HG: 56 km/h

Messpunkt 6a

Vd: 32 km/h

V85: 42 km/h

HG: 60 km/h

Messpunkt 6b

DTV:270 MFZ

27.03-03.04.17:
1'889 MFZ

Vd: 30 km/h

V85: 42 km/h

HG: 67 km/h

Messpunkt 7a

Vd: 32 km/h

V85: 44 km/h

HG: 60 km/h

Messpunkt 7b

DTV:*1'497 MFZ

27.03-03.04.17:
*10'479 MFZ

Vd: 41 km/h

V85: 49 km/h

HG: 80 km/h

Messpunkt 8a

Vd: 41 km/h

V85: 49 km/h

HG: 80 km/h

Messpunkt 8b

1b

1a

2a
3a

3b

2b4a
4b

5a
5b

6b

6a

7b

7a

8a

8b

Massnahmenkonzept

Die Bahnhofstrasse nördlich der Bannstrasse wird nicht 

aufgenommen, da diese aufgrund ihrer verkehrlichen Funktion 

sowie ihres verkehrsorientierten Charakters nur schwer in eine 

T-30-Zone eingegliedert werden kann. Das gleiche gilt für die 

Höhenstrasse. Auf den restlichen Gemeindestrassen innerhalb 

des besiedelten Gebietes werden konsequent  T-30-Zonen 

eingeführt.

 

Zur Durchsetzung des angestrebten Geschwindigkeitsniveaus

und der Sicherheitsziele werden aufbauend auf die Verordnung 

folgende Begleitmassnahmen als notwendig erachtet: 

Zur Verdeutlichung des Übergangs vom übergeordneten 

Strassennetz in die Tempo-30-Zone sind an den Einmündungen 

Torsituationen zu erstellen. Bei überdimensionierten oder 

schlecht wahrnehmbaren Knoten werden Massnahmen zur 

Verbesserung der Linienführung bzw. Sichtbarkeit des Knotens 

umgesetzt.

Überdimensionierte sowie schleifende Einmündungen sind nach     

Möglichkeit in ihrer Linienführung zu verbessern.

Die fehlende Kammerung bei linearen und / oder überdimensio-

nierten Strassenzügen ist durch Anordnung von Seitenbereichen 

und/oder horizontaler Versätzen zu erreichen.  Die bestehenden-

Fussgängerlängsstreifen werden punktuell durch Poller ergänzt.

Die vorhandenen Fussgängerstreifen sind grundsätzlich zu 

entfernen. 

Legende

 Neue Stele mit Balken

 Neues Signal mit Balken

 Neues Signal ohne Balken 

 Neue Verkehrsberuhigungsmassnahme (punktuell)

 Neue Verkehrsberuhigungsmassnahme (Strecke)   

 Bestehende Verkehrsberuhigungsmassnahme (punktuel)

 Bestehende Verkehrsberuhigungsmassnahme (defizitär)

      Neue Knotengestaltung / Änderung Vortrittsregelung

 (Neu Rechtsvortritt) 

 Geplante Tempo-30-Zone 
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Massnahmenkonzept Anhang C
Egerkingen, Einführung von Tempo-30-Zonen in Quartieren

N

Bahnhof

Mühlematt

Einschlagstrasse

Nordwest

Nordost
Römerstrasse

Auswirkungen der Tempo-30-Zone

Es gibt sowohl positive wie auch negative mögliche Auswirkungen. 

Positive Aspekte: 
+ Mit der Einführung der Tempo-30-Zone wird ein den Quartiersituationen angepasstes 
 Geschwindigkeitsregime geschaffen.
+ Die Verkehrssicherheit wird durch die tieferen Geschwindigkeiten und die 
 Begleitmassnahmen verbessert. 
+ Durch eine gleichmässigere Fahrweise auf tieferem Geschwindigkeitsni-veau kann eine 
 Abnahme der Lärmimmissionen erwartet werden. 
+ Die Verkehrsfunktionen des gesamten Quartierstrassennetzes werden nicht beeinträchtigt. 

Neutrale Aspekte:
o Durch die Geschwindigkeitsreduktion ergibt sich ein minimaler Zeitverlust für den motorisierten  
 Individualverkehr. Aufgrund der relativ kurzen Distanzen, welche bis zum übergeordneten 
 Strassennetzt gefahren werden müssen, ist dieser Zeitverlust jedoch minim. Zudem ist der 
 Zeitverlust auf Quartierstrassen auch meistens gewollt, damit diese nicht als Fluchtverkehrs-
 routen bei Verkehrsbehinderungen auf dem übergeordneten Strassennetz oder Abkürzung 
 missbraucht werden (Quartierschutz). 

Negative Aspekte:
- Für die Umsetzung der Begleitmassnahmen und Aufhebung bestehender – im Widerspruch 
 zur Verordnung über die Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen stehender – 
 Markierungen / Regelungen sind finanzielle Aufwendungen notwendig. 

Insgesamt fällt die Bilanz zur Einführung einer Tempo-30-Zone aber positiv aus. 
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Egerkingen, Tempo 30 in Quartieren - Informationsanlass 
Einführung von Tempo-30-Zonen

Verkehrsberuhigungsmassnahmen 
Streckenmassnahmen

Farbige Strukturquadrate, 
Seitenstreifenfarbe Bsp. RAL 1002

Längsstreifen für Fussgänger.
Ausführung gem. SSV 6.19

Seitenstreifen nur bedingt überfahrbar

Seitenstreifenfarbe Bsp. RAL 1002

min. 

min. 1.00 m

1.50 - 1.80m

Übersicht, Situation

Beschrieb

Der Fussverkehr soll auf Strassen, welche nicht mit einem 

Trottoir ausgestattet sind, sicher geführt werden. Durch eine 

Abgrenzung (farbige Markierung, Poller, Randstein) wird ein 

Bereich speziell für den Fussverkehr geschaffen. Dadurch 

wird eine erhöhte Aufmerksamkeit und Reaktionsbereit-

schaft seitens der Fahrzeuglenkenden erreicht. Poller (aus 

Gummi oder Kunststoff) erhöhen den Schutz für die Zufuss-

gehenden, da der Bereich nur noch bedingt überfahrbar und 

deshalb besser geschützt ist. Auf breiten Streckenabschnitt 

mit vorhandenem Trottoir sollen seitliche Farbbänder eine 

optische Verengung der Fahrbahn bewirken und so ein ange-

passtes Fahrverhalten unterstützen.

Normen und gesetzliche Grundlagen

_  VSS SN 640 850 Markierungen, Ausgestaltung und 

Anwendungsbereiche

_  VSS SN 640 214 Entwurf des Strassenraums, Farbliche 

Gestaltung  von Strassenoberflächen

_  VSS SN 640 212 Entwurf des Strassenraumes, Gestal-

tungselemente

_  VSS SN 640 201 Geometrisches Normalprofil, Grundab-

messungen

_  SSV Art. 103

_  Arbeitshilfe des Kantons Bern für Fussgängerlängsstrei-

fen

Band Farbig 1

Standard Typ II

St
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ss
e

Zur optischen Einegnung von Strassenzügen kann am 

Strassenrand ein Seitenstreifen vollflächig mit Farbe markiert 

werden. Einmündungsbereiche können für eine

verbesserte Wahrnehmbarkeit ausgespart werden. Da nur

keine baulichen Eingriffe nötig sind (Nur Markierung), ist

die Massnahme relativ kostengünstig. Wird dort vorgesehen,

wo bereits seitliche Trottoirs für den Fussverkehr vorhanden 

sind.

St
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Standardt Typ I

Mit einfachen Markierungen wie Fussgängerlängsstreifen,

wird ein Bereich für den Fussverkehr ausgewiesen,

der mit Pollern zusätzlich gesichert wird. Da nur

geringe bauliche Eingriffe nötig sind (Pollerfundamente + 

Fussgängerlängsstreifen), ist die Massnahme relativ kosten-

günstig. Solche Massnahmen fügen sich gut in das Ortsbild 

von Egerkingen ein, da bereits eine grosse Anzahl an 

Fussgängerlängsstreifen vorhanden ist. 

Fussgängerlängsstreifen 1 (Band Farbig)

min. 1.00

Fussgängerlängsstreifen 2

Band Farbig 2

Tr
ot

to
ir

Bei der Realisierung aller T-30-Zonen ist bei der aktuellen Planung von CHF 149‘661.00 (inkl. MwSt. Kostenschätzung +/- 20%) auszugehen. 
Die Zusammenstellung der Kosten für die einzelnen Zonen sieht wie folgt aus:

Temp-30-Zone Nordwest

Signalisation 6‘700.00
Markierung 10‘100.00
Bauliche Massnahmen 12‘000.00

Zwischensumme 28‘800.00

Total exkl. MWST 33‘120.00
(inkl. 5% Installation, 10% Unvorhergese-
henes)

Total inkl. MWST 8% 35‘770.00

Temp-30-Zone Nordost
 

Signalisation 12‘000.00
Markierung 27‘100.00
Bauliche Massnahmen 10‘500.00

Zwischensumme 49‘600.00

Total exkl. MWST 57‘040.00
(inkl. 5% Installation, 10% Unvorhergese-
henes)

Total inkl. MWST 8% 61‘603.00

Standards zur Gestaltung der Tempo-30-Zonen

Zusätzlich zur rechtlichen Geschwindigkeitsreduktion bei Tempo-30-Zonen müssen gestalterische 
Massnahmen umgesetzt werden. Diese können in verschiedenen Standards ausgeführt werden. Be-
stehende wie auch neue Massnahmen müssen den räumlichen Verhältnissen entsprechen und aufein-
ander abgestimmt werden.

Folgende Standards wurden mit der Gemeinde Egerkingen besprochen und sollen künftig in Egerkin-
gen eingesetzt werden. 

Temp-30-Zone Römerstrasse
 

Signalisation 1‘800.00
Markierung 2‘100.00
Bauliche Massnahmen 0.00

Zwischensumme 3‘900.00

Total exkl. MWST 4‘485.00
(inkl. 5% Installation, 10% Unvorhergese-
henes)

Total inkl. MWST 8% 4‘844.00

Tempo-30-Zone Bahnhof

Signalisation 5‘700.00
Markierung 7‘100.00
Bauliche Massnahmen 5‘500.00

Zwischensumme 18‘300.00

Total exkl. MWST 21‘045.00
(inkl. 5% Installation, 10% Unvorhergese-
henes)

Total inkl. MWST 8% 22‘729.00

Kostenzusammenstellung Ausführung pro Zone

Tempo-30-Zone Mühlematt

Signalisation 3‘000.00
Markierung 6‘200.00
Bauliche Massnahmen 3‘000.00

Zwischensumme 12‘200.00

Total exkl. MWST 14‘030.00
(inkl. 5% Installation, 10% Unvorhergese-
henes)

Total inkl. MWST 8% 15‘152.00

Tempo-30-Zone Einschlagstr.

Signalisation 2‘100.00
Markierung 2‘100.00
Bauliche Massnahmen 3‘500.00

Zwischensumme 7‘700.00

Total exkl. MWST 8‘885.00
(inkl. 5% Installation, 10% Unvorhergese-
henes)

Total inkl. MWST 8% 9‘563.00

Allgemeine Empfehlungen

Die in der Gemeinde Egrkingen, in grosser Anzahl vorhandenen Längsstreifen für Fussgänger 
(„Fussgängerlängsstreifen“) sind grundsätzlich mit dem Regime Tempo-30-Zone kompatibel, bieten 
jedoch keinen physischen Schutz und unterstützen, als verkehrsrechtliche Massnahme das Prinzip 
der Koexistenz nur in geringem Masse. Alle Fussgängerlängsstreifen innerhalb der geplanten 
Tempo-30-Zonen zu demarkieren und durch andere Massnahmen zu ersetzen, wird aus fachlicher 
Sicht jedoch als Unverhältnismässig beurteilt. Die, in grosser Anzahl vorhandenen Fussgängerlängs-
streifen wären durch die notwendigen Fräsarbeiten auch nach der Demarkierung zu sehen. Vielmehr 
wird empfohlen die Fussgängerlängsstreifen, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit mit Pollern zu 
ergänzen und bei zukünftigen Belagssanierungen alternative Streckenmassnahmen zu prüfen.

Bei der Realisierung aller T-30-Zonen ist für die Projektierung und Begleitung der Ausfüh-
rung nach aktuellem Planungsstand von CHF 31‘808.00 (inkl. MwSt.) auszugehen. Die vor-
liegenden Preise beruhen auf der Annahme, dass alle Zonen gleichzeitig umgesetzt 
werden. 

Projektierung und Begleitung Ausführung Tempo-30-Zone Begleitung 
Ausführung

Ausführungsprojekt 6‘300.00 
Submission 6‘900.00
Ausführung (Bauleitung) 9‘200.00
Zwischensumme 22‘400.00

Total exkl. MWST 29‘452.00
(inkl. 5 Besprechungen, 4% Nebenkosten und 
10% Reserven)

Total inkl. MWST 8% 31‘808.00

Tempo-30-Zone Gesamttotal

Ausführung 120‘500.00 
Projektierung/
Begleitung Ausführung 22‘400.00

Total exkl. MWST 168‘027.00
(inkl. Installation, Unvorhergesehenes, Reser-
ve, Nebenkosten, Besprechungen)

Total inkl. MWST 8% 181‘468.00

Verkehrsberuhigungsmassnahmen 
Eingangstore

Zonensignalisation

Markierung, 

Farbe weiss

farbige Flächen-

Markierung

ca. 3.00 - 5.00 m
min.
1.00
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Solothurn, Gotthelfweg Solothurn, Jurastrasse (Ohne Betonsockel)

Das Eingangstor wird mit einem einfachen 

Signalständer (T30-Zonen-Signal) ausserhalb der Fahrbahn 

gekennzeichnet. Da nur geringe bauliche Massnahmen 

(Signalfundamente) notwendig sind, ist diese Ausführung 

kostengünstig. Diese Eingangstore kommen bei Strassenzügen/ 

Zufahrten mit landwirtschaftlichen Verkehr zum Einsatz.

 

Solothurn, Rosenweg

Das Eingangstor wird mit einem einfachen 

Signalständer (T30-Zonen-Signal) und einer Abweislinie 

gekennzeichnet. Da nur geringe bauliche Massnahmen 

(Signalfundamente) notwendig sind, ist diese Ausführung 

kostengünstig. Diese Eingangstore kommen bei genügend

breiten untergeordneten Strassenzügen zum Einsatz.
 

Das Eingangstor wird mittels einer Stele (T30-Zonen-Signal) 

und einer flächigen Markierung ausgestaltet. Da nur geringe 

bauliche Massnahmen (Stele und Abweislinie) notwendig sind, 

ist diese Variante relativ kostengünstig. Durch die Stele und ^

die flächige Markierung wird die Wahrnehmung des Regime-

Wechsels verstärkt. Beide Elemente bieten Gestaltungs-

möglichkeiten und sind von hohem Wiedererkennungswert. 

Diese Eingangstore kommen bei übergeordneten breiten 

Strassenzügen zum Einsatz

Normen und gesetzliche Grundlagen

_  VSS SN 640 850 Markierungen, Ausgestaltung und 

Anwendungsbereiche

_  VSS SN 640 214 Entwurf des Strassenraums, Farbliche 

Gestaltung  von Strassenoberflächen

_  VSS SN 640 212 Entwurf des Strassenraumes, Gestal-

tungselemente

_  VSS SN 640 201 Geometrisches Normalprofil, Grundab-

messungen

_  Signalisationsverordnung SSV Art. 103

_  Verordnung des UVEK über die Tempo-30-Zonen und die 

Begenungszonen

Beschrieb

Für die Wirkung einer Tempo-30-Zone sind Eingangstore, 

die den Wechsel des Verkehrsregimes deutlich anzeigen, 

von grosser Bedeutung. Deshalb ist vorgeschrieben, die 

Eingänge in eine Tempo-30-Zone klar zu signalisieren und 

als Torsituation zu gestalten. 

Die Eingangstore sollen das Tempo des motorisierten 

Verkehrs auf ein quartierverträgliches Niveau senken. Sie 

sind einprägsam zu gestalten, damit die Autolenkenden ihr 

Fahrverhalten bewusst auf das neue Regime einstellen und 

für die ganze Zone beibehalten.

Standard Typ I Standard Typ II Standard Typ III Übersicht, Situation

ca. 3.50 - 4.50 mca. 3.50 - 4.50 m 0.62 m

min.

0.30 m

1.00 m

min.

0.30 m

Verkehrsberuhigungsmassnahmen
Knotenpunkte

Knoten mit Rechtsvortritt 1 Knoten mit flächige Markierung 1

Bei Knoten mit Rechtsvortritt wird die geltende 

Vortrittsregelung mittels der besonderen Markierung 

verdeutlicht. Dadurch wird der Knotenbereich für die 

Fahrzeuglenkenden erkennbarer und sie können sich auf die 

Verkehrssituation besser einstellen.  Es sind keine baulichen 

Eingriffe nötig, weshalb die Massnahme kostengünstig ist. 

Der Knoten wird durch flächige Markierung besser struk- 

turiert. Den Verkehrsteilnehmenden werden spezifische Ver- 

kehrsflächen zugewiesen. Werden die Schleppkurven ge- 

währleistet, können mittels Pollern geschützte Warteberei- 

che für den Fussverkehr geschaffen werden. Dadurch wird 

die Verkehrssicherheit der schwächeren Verkehrsteilneh- 

menden zusätzlich erhöht. Gestatten die Platzverhältnisse 

keine seitlichen Einengungen, kann mit Flächenmarkierung 

ohne Poller die Knotengeschwindigkeit gesenkt werden.

Normen und gesetzliche Grundlagen

_  VSS SN 640 850 Markierungen, Ausgestaltung und 

Anwendungsbereiche

_  VSS SN 640 851 Besondere Markierungen 

_  VSS SN 640 213 Verkehrsberuhigungselemente

_  VSS SN 640 214 Entwurf des Strassenraums, Farbliche 

Gestaltung  von Strassenoberflächen

_  VSS SN 640 271a Kontrolle der Befahrbarkeit

_  VSS SN 640 273 Knoten, Sichtverhältnisse

_  SSV Art. 40, 72ff

Beschrieb

In Quartieren sind Knotenbereiche oft schwer erkennbar, 

unübersichtlich oder überdimensioniert. 

Es sind verschiedene Ansätze zur Erhöhung der Verkehrs- 

sicherheit - auch abhängig von den örtlichen Verhältnissen - 

möglich. Einerseits können durch Horizontalversätze bei den 

Knoten Fussgängerbeziehungen bzw. Sichtweiten verbessert 

werden. Durch die seitliche Einengung wird der Verkehr 

abgebremst. Andererseits können vertikale Elemente ein- 

gesetzt werden, die die Knotengeschwindigkeit herabsetzen 

und die Wahrnehmbarkeit steigern. 

min. 4.50

m
in

. 4
.5

0

ev. Inselpfosten aus

Gummi oder Kunststoff,

bedingt überfahrbar

Kombination mit Markierung
“Hinweis auf den gesetzlichen
Rechtsvortritt” möglich  

farbige Strukturfläche
(Sperrfläche), beige

ca
. 0

.2
5

ca. 1.50 ca. 0.25

ca
. 1

.5
0

Übersicht, SituationStandart Typ IIStandard Typ I

min. 4.50

Knoten mit flächige Markierung 2

Knoten mit Rechtsvortritt 2

Verkehrsberuhigungsmassnahmen 
Punktuelle Massnahmen

St
ra

ss
e

Po
lle

r n
eu

M
ar

ki
er

un
g 

be
st

eh
en

d

Po
lle

r i
nk

l. 
M

ar
ki

er
un

g 
ne

u
M

ar
ki

er
un

g 
FG

LS
 b

es
t.

Längsstreifen für Fussgänger.
Ausführung gem. SSV 6.19

Seitenstreifen nur bedingt überfahrbar

min. 1.00 m

1.50 - 1.80m

+ Markierung
1.50 - 1.80m

Längsstreifen für Fussgänger.
Ausführung gem. SSV 6.19

Seitenstreifen nur bedingt überfahrbar
1.50 - 1.80m

Übersicht, SituationStandardt Typ I

Mit einfachen Markierungen wie Fussgängerlängsstreifen, 

wird ein Bereich für den Fussverkehr ausgewiesen,  

der mit Pollern zusätzlich gesichert werden kann. Da nur

geringe bauliche Eingriffe nötig sind (Pollerfundamente),

ist die Massnahme relativ kostengünstig. Solche Mass-

nahmen bieten sich in Egerkingen aufgrund der grossen 

Anzahl an bereits vorhandener Fussgängerlängsstreifen an.
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Standardt Typ II

Herzogenbuchsee Fussgängerlängsstreifen St. Niklaus Einengung Poller Rubigen Fussgängerlängsstreifen

min. 1.00
min. 1.00

Standardt Typ III
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Normen und gesetzliche Grundlagen

_  VSS SN 640 850 Markierungen, Ausgestaltung und 

Anwendungsbereiche

_  VSS SN 640 213 Entwurf des Strassenraums, Verkehrsbe-

ruhigungselemente

_  VSS SN 640 214 Entwurf des Strassenraums, Farbliche 

Gestaltung  von Strassenoberflächen

_  VSS SN 640 212 Entwurf des Strassenraumes, Gestal-

tungselemente

_  VSS SN 640 201 Geometrisches Normalprofil, Grundab-

messungen

Beschrieb

Bei linearen Strassenzügen, die zum Teil nur bereichsweise 

über ein (einseitiges) Trottoir verfügen, nur einseitige 

Bebauung aufweisen oder einen grosszügigen Strassen- 

querschnitt vorweisen, ist das Geschwindigkeitsniveau oft 

nicht der Verkehrssituation entsprechend angepasst. Mit 

Horizontalversätzen wird eine Kammerung des Strassenrau-

mes angestrebt. Damit wird die Dynamik langgezogener 

Strassenfluchten gebrochen und die Aufmerksamkeit in die 

Nähe gelenkt. 

Mit einfachen Markierungen wie Fussgängerlängsstreifen, 

wird ein Bereich für den Fussverkehr ausgeschieden,  

der mit Pollern zusätzlich gesichert werden kann. Da nur

geringe bauliche Eingriffe nötig sind (Pollerfundamente 

+ Abweislinie), ist die Massnahme relativ kostengünstig. 

Solche Massnnahmen bieten sich in Egerkingen aufgrund der

grossen Anzahl an bereits vorhandener Fussgängerlängs-

streifen an. Die zusätzliche Abweislinie wird an Stellen 

notwendig, bei denen der vorhandene Fussgängerlängs-

streifen eine Breite von 1.00 m unterschreitet.

Mit einfachen Elementen wie z.B. Poller mit Aweislinie, wird 

eine künstliche Einengung der Fahrbahnbreite erzeugt, die die

Linearität des Strassenraums bricht und so die Aufmerksamkeit 

der Fahrzeuglenkenden auf den Nahbereich fokussiert. Dadurch 

wird das Geschwindigkeitsniveau herabgesenkt und die  Verkehrs-

sicherheit erhöht. Mobile Elemente können bei Bedarf relativ 

einfach kurzzeitig entfernt/ umplatziert werden. In Bereichen mit 

bereits vorhandenen seitlichen Trottoir kommen diese Massnahmen 

zum Einsatz.


